
 

 

 

 

 

 

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Diese Zusatzinformationen des TEV ergänzen die Tabelle des Landratsamtes. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr; eine Haftung des Vereins ist ausgeschlossen 

Familien Bruttoeinkommen * – 30 % = Haushaltseinkommen entsprechende Satzung vgl. Satzung § 3 (2) des Landkreises Tübingen 
 

 

Was gehört zum Bruttoeinkommen? 
vgl. Satzung § 3 (2) 

Geschwisterrabatt 
vgl. Satzung § 3 (5) 
im Haushalt lebende kindergeld-
berechtigte Kinder, die das 18. LJ nicht 
vollendet haben 

Wer ist von der Kostenbeitragspflicht 
befreit?  
vgl. Satzung § 2 (5)  
Beziehende, von … 

 

 

• Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit 
einschließlich Jahressonderzahlungen, 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld und sonstige 
Bezüge 

• Einkommen aus selbständiger Arbeit 

• Einkommen aus Kapitalerträgen 

• Einkommen aus Vermietungen und 
Verpachtungen 

• Sozialleistungen wie SGB III, BAföG, BAB, 
Krankengeld, Renten 

• Elterngeld 

• Unterhaltsleistungen für das geförderte Kind 
und Ehegattenunterhalt 

 

Einkommensgruppe Familien- 

Bruttoeinkommen*   

I bis 28.571 € 

II bis 57.142 € 

III bis 85.714 € 

IV bis 114.285 € 

V bis 142.857 € 

VI bis 171.428 € 

VI über 171.428 € 
 

 

• 75 % vom Kostenbeitrag bei 2 Kindern 
 

• 50 % vom Kostenbeitrag bei 3 Kindern 
 

• 25 % vom Kostenbeitrag bei 4 und 
mehr Kindern 

 
 

 

• Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts nach SGB II 
 

• Leistungen nach dem dritten und 
vierten Kapitel SGB XII 

 

• Leistungen nach den §§ 2 und 3 des 
Asylbewerberleistungsgesetzes 

 

• von Kindergeldzuschlag gemäß 6a des 
Bundeskindergeldgesetzes 

 

• von Wohngeld nach dem 
Wohngeldgesetz 

 
Welche Unterstützung für Familien gibt es 

 

• Kinderbereuungskosten absetzen: 
80 Prozent der 
Rechnungsbeträge werden vom 
Finanzamt als 
Sonderausgaben anerkannt, insgesamt 
jedoch maximal 4.800 Euro pro Kind und 
Jahr 

 

• Wem steht Kindergeldzuschlag zu? 
https://www.arbeitsagentur.de/familie-
und-kinder/kinderzuschlag-
verstehen/kiz-lotse 

 

• Steuer- und sozialversicherungsfreier 
Arbeitgeberzuschuss zur 
Kinderbetreuung (nicht für Schulkinder 
und Betreuung im Haushalt der Eltern). 
Bedingung 
Der Zuschuss wird zusätzlich zum 
normalen Gehalt gezahlt. 
Nachweis, dass die Zuschüsse für die  
Kinderbetreuung verwendet werden. 

 

https://www.buhl.de/steuer/ratgeber/sonderausgaben/
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kinderzuschlag-verstehen/kiz-lotse
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kinderzuschlag-verstehen/kiz-lotse
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kinderzuschlag-verstehen/kiz-lotse

